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An die Mitglieder 

des Kantonsrates 

Herisau, 28. Oktober 2020 

5000.674 

Coronavirus (COVID-19); Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Tourismus 

 

2. Bericht und Antrag der Kommission Bau und Volkswirtschaft vom 28. Oktober 2020 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen 

Sehr geehrte Herren Kantonsräte 

A. Ausgangslage 

 

Die Corona-Krise und die damit verbundenen einschränkenden Massnahmen wie die zeitweise komplette 

Schliessung von Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben trafen das Gastgewerbe und den Tourismus 

stark. Zahlreiche Betriebe waren mit einer existenziellen Notlage konfrontiert. Vor diesem Hintergrund hat der 

Regierungsrat am 9. Juni 2020 entschieden, Hotelbetriebe, Parahotelleriebetriebe, Restaurationsbetriebe so-

wie Anbieterinnen und Anbieter von gewinnorientierten touristischen oder auf Freizeit ausgerichteten Aktivitä-

ten von der Tourismusabgabe 2019 mit sofortiger Wirkung teilweise zu entlasten. Der Regierungsrat hat daher 

gestützt auf Art. 90 Abs. 1 der Kantonsverfassung eine Notverordnung erlassen, die der nachträglichen Ge-

nehmigung des Kantonsrates bedarf. 

 

Die Kommission Bau und Volkswirtschaft hat an ihrer Sitzung vom 28. Oktober 2020 die Verordnung beraten. 

Für die Beratung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

- Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 22. September 2020 «Verordnung über COVID-19-

Massnahmen: Tourismus; Genehmigung» mit einer Beilage 

 

Für Erläuterungen und Auskünfte war Regierungsrat Dölf Biasotto und der stellvertretende Departementssek-

retär Michael Baumann an der Sitzung anwesend. 
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B. Erwägungen 

 

Die Kommission Bau und Volkswirtschaft kann die Erwägungen des Regierungsrates nachvollziehen und 

nimmt die Auswirkungen der Vorlage zur Kenntnis. Sie begrüsst insbesondere, dass nicht alle Anbieterinnen 

und Anbieter von der Tourismusabgabe entlastet werden. Namentlich werden die Zweiwohnungsbesitzer und 

die öffentlichen Transportunternehmen von der Reduktion ausgenommen. Die Kommission unterstützt diese 

Differenzierung und stimmt der Vorlage zu. 

C. Antrag 

 

Die Kommission Bau und Volkswirtschaft beantragt Ihnen, die Verordnung über COVID-19-Massnahmen: Tou-

rismus zu genehmigen. 

Im Namen der Kommission Bau und Volkswirtschaft 

 

sign. Matthias Tischhauser sign. Sabrina Baumgartner 

 

Matthias Tischhauser, Präsident Sabrina Baumgartner, Aktuarin 


